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Zitat von Dominik

Nun ja, ganz so einfach erscheint mir die Sachlage nicht:

"sollen die nicht erteilten Unterrichtsstunden insbesondere für Vertretungszwecke
verwendet werden" ist ja nicht "werden für Vertretungszwecke verwendet" und klärt
somit weder den Umfang der Umwandlung in Vertretungsbereitschaften, noch weitere
anzurechnende Zwecke.

Ein soll entspricht in der Regel einem muss.
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